
BRUGG � Die Zulassung eines
Motorfahrzeugs für den Stras-
senverkehr in der Schweiz ver-
langt zwingend den Abschluss
einer Motorfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung. Damit soll
sichergestellt werden, dass in
einem Schadenfall der Ge -
schädigte die entstandenen
Kosten auf den Verursacher
bzw. dessen Versicherung ab-
wälzen kann. 

Wer aber kommt für Sach-
oder Personenschäden auf, die
durch einen unbekannten oder
nicht versicherten Verkehrsteil-
nehmer verursacht werden?
Damit der Geschädigte im
schlimmsten Fall nicht den ge-
samten Schadenfall selber tra-
gen muss, übernimmt der Na-
tionale Garantiefonds Schweiz
(NGF) einen Teil der entstande-
nen Kosten. 

Schadenfall 
ist sofort zu melden

Der NGF deckt Sach- und
Personenschäden, die von un-
bekannten oder nicht versi-
cherten Motorfahrzeugen, An-
hängern oder Fahrrädern auf
dem Gebiet der Schweiz verur-
sacht werden. Finanziert wird
der NGF durch eine gesetzlich
vorgeschriebene Abgabe, die
mit der Motorfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung erhoben
wird. 

Wer selber Opfer eines Scha-
denfalls durch einen unbe-
kannten oder nicht versicher-
ten Verkehrsteilnehmer wird,
sollte sich an folgendes Vor -
gehen halten:
� Der Schadenfall muss sofort
der Polizei gemeldet und eine
Anzeige gegen Unbekannt oder
den nicht versicherten Ver-
kehrsteilnehmer eingereicht
werden. Die Polizei wird alle re-
levanten Informationen auf-
nehmen und den Sachverhalt in
einem Polizeirapport doku-
mentieren. Auf diesen wird spä-
ter auch die zuständige Versi-
cherung bei der Bearbeitung
des Falls zurückgreifen.
� Besteht eine Vollkasko oder
eine Zusatzversicherung in der
Teilkasko (z. B. Parkschadenver-

sicherung), die für den Schaden
aufkommt, so muss im nächs-
ten Schritt unverzüglich die

entsprechende Versicherung in-
formiert werden. Der Geschä-
digte trägt den vertraglich fest-
gelegten Selbstbehalt selber
und erleidet unter Umständen
einen Bonusverlust.
� Besteht kein eigener Versi-
cherungsschutz, der für den
Schaden aufkommt, muss statt-
dessen unverzüglich das Na -
tionale Versicherungsbüro
Schweiz (NVB) kontaktiert wer-
den. Das NVB betreibt unter der
Gratistelefonnummer 0800
831 831 die nationale Aus-
kunftsstelle. Diese nimmt die
Schadenmeldungen entgegen
und leitet sie an die zuständi-
gen Regulierungsstellen weiter. 

Bei einem reinen Sachscha-
den muss der Geschädigte ei-
nen Selbstbehalt von Fr. 1000.–
übernehmen. Bei einem Scha-
denfall mit erheblichem Perso-
nenschaden, besteht weder für
den Sach- noch für den Perso-
nenschaden ein Selbstbehalt.
Ein erheblicher Personenscha-
den liegt vor, wenn nach objek-
tiven Massstäben eine ärztliche
Behandlung (Arzt- oder Spital-
besuch) notwendig ist.

Für weitere Fragen stehen
Fachleute zur Verfügung 

Weitere Auskünfte zu diesem
Thema wie auch zu allen ande-
ren Versicherungsfragen erhal-
ten Sie von der landw. Versiche-
rungsberatungsstelle in Ihrem
Kanton oder von SBV Versiche-
rungen in Brugg.

Beat Nebiker, 
SBV Versicherungen

Parkschaden:
Wer bezahlt?

Beat Nebiker
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